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In seiner Funktion als Depositar macht der Generalsekretär der Zwischenstaatlichen Organisation für 
den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) Ihnen folgende Mitteilung: 

Die Islamische Republik Afghanistan hat am 7. November 2018 gemäß Artikel 37 COTIF einen Antrag 
auf Beitritt zum COTIF gestellt. 

Der Beitrittsurkunde der Islamischen Republik Afghanistan war keinerlei Erklärung beigefügt. 

In Anwendung des Artikels 37 § 3 Satz 1 COTIF ist der Antrag drei Monate nach dieser Mitteilung, 
d. h. am 15. Februar 2019, rechtsverbindlich angenommen, sofern nicht fünf Mitgliedstaaten beim De-
positar Einspruch dagegen erheben.  

Gemäß Artikel 37 § 3 Satz 3 COTIF wird der Beitritt der Islamischen Republik Afghanistan am ersten 
Tag des dritten Monats nach der Mitteilung des Generalsekretärs an die Mitgliedstaaten wirksam. 

(François Davenne) 
Generalsekretär 

Kopie an: 

– Ständige Vertretung der Islamischen Republik Afghanistan 
23, rue de France  
CH – 1202 Genf 

– Internationales Eisenbahntransportkomitee (CIT) 
Generalsekretariat 
Weltpoststrasse 20 
CH – 3015 Bern 


